
Ihnen fehlt 1 Zahn ( Zahn 15 )

Gesamtkosten   700,- €
Festzuschuss ohne Bonusheft
der GKV (50%)
350,- €
Ihr Eigenanteil   350,- €

Gesamtkosten 1000,- €
Festzuschuss*) der GKV (50%)
350,- €
Ihr Eigenanteil     650,- €

… dann sieht so die Versorgung
der gesetzlichen Krankenkasse
(GKV) aus:
Brücke von Zahn 14 nach Zahn
16

… dann sieht so die
privatzahnärztliche Versorgung
aus:
Voll verblendete Brücke von
Zahn 14 nach Zahn 16

Kennen Sie Ihre Ansprüche auf Zahnersatz?

an einem Beispiel, mit einem fehlenden Zahn, möchten wir die neue Situation darstellen.
Mal angenommen…. 

A)

B)

    
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       
Die Lösung mit der privaten Krankenzusatzversicherung

Der Tarif CEZK der Continentale-Versicherung erhöht Ihren Leistungsanspruch im Beispiel A auf 100%, d. h.
für Sie keinerlei Zuzahlung. Legen Sie jedoch Wert auf die privatzahnärztliche Versorgung, so stockt die
Continentale soweit auf, dass Sie  insgesamt     75% des Rechnungsbetrages erstattet bekommen.     
 
Sie  glauben,  dass  ist  unbezahlbar? Nun,  z.  B.  eine 35  jährige  Frau zahlt  für  diesen  unglaublichen
Versicherungsschutz (Privatpatient)  tatsächlich nur 14,52€. Eine 50 jährige Frau nur 18,38€. Ein 35 jähriger
Mann kostet 11,22€ und ein 50 jähriger Mann nur 14,77€.

Damit Ihre bestmögliche Zahnersatzversorgung kalkulierbar bleibt, schließen Sie mit dem Tarif CEZK der
Continentale einen der besten Zahnzusatztarife für gesetzlich Versicherte ab.
 

                                                                                                                                                     
                   

*) Hinweis:
   Ihr Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkasse (GKV)
   erhöht sich bei regelmäßiger Vorsorge. Diese Vorsorge muss 
   mindestens 1x jährlich durchgeführt werden, sonst verfällt der 
   Anspruch auf den zusätzlichen Bonus komplett. Der Bonus 

       bezieht sich nur auf die Regelleistung und nicht auf die privat-
       zahnärztliche Versorgung.


